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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Jena

09.02.2022

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG)

Teil 1: Verweis auf geltendes Thüringer Recht

Es wird auf  die Regelungen der Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher  Maßnahmen zur
Eindämmung  des  Coronavirus  SARS-CoV-2  (ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO)  vom  04.02.2022  in der  jeweils
geltenden  Fassung  sowie  der  Thüringer  Verordnung  über  die  Infektionsschutzregeln  zur  Eindämmung  der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für
den Sportbetrieb (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) vom 03.09.2021 nebst der zugehörigen Allgemeinverfügung des
Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) vom 21.01.2022  in der jeweils geltenden Fassung
verwiesen.

Teil 2: Allgemeinverfügung der Stadt Jena

Der Oberbürgermeister der Stadt ordnet als untere Gesundheitsbehörde gemäß §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 7 und Abs. 8
S. 1 i.V.m. Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 6 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 35 Satz 2 Thüringer
Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung sowie in Verbindung mit § 32 Abs. 2, 3
ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO in der jeweils gültigen Fassung aufgrund des Erreichens der Warnstufe 2 nach dem
Thüringer Frühwarnsystem folgende Allgemeinverfügung für das Gebiet der Stadt Jena an:

I. Erster Abschnitt
Besondere Infektionsschutzmaßnahmen

§ 1
Kontaktbeschränkung

Private  Zusammenkünfte  im  öffentlichen  oder  privaten  Raum,  an  denen  ausschließlich  geimpfte  Personen  und
genesene Personen teilnehmen, sind nur mit nicht mehr als 40 Personen zulässig (abweichend von § 17 Abs. 1 S. 1
ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO). § 17 Abs. 1 S. 2 bleibt hiervon unberührt.

§ 2
Maximale Kapazitätsauslastung und Personenobergrenzen für öffentliche, frei oder gegen Entgelt
zugängliche Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und Kongresse

außerhalb geschlossener Räume

Für  öffentliche,  frei  oder  gegen  Entgelt  zugängliche  Veranstaltungen,  Sportveranstaltungen,  kulturelle
Veranstaltungen  und  Kongresse  außerhalb  geschlossener  Räume beträgt  bei  einer  Anwendung  der  2G-Plus-
Zugangsbeschränkung  die  maximale  Kapazitätsauslastung  bis  zu  75 Prozent  der  zulässigen Gesamtauslastung;
wobei die Personenobergrenze bei gleichzeitig 2.000 teilnehmenden Personen liegt (abweichend von § 18 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2a ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO).

§ 3
Personenobergrenzen für nichtöffentliche Veranstaltungen 

außerhalb geschlossener Räume

Für  nichtöffentliche  Veranstaltungen  außerhalb  geschlossener  Räume liegt  unter  Fortgeltung  der  2G-
Zugangsbeschränkung die Personenobergrenze bei bis zu gleichzeitig 200 teilnehmenden Personen (abweichend
von § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2b ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO).
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II. Zweiter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 4
Geltungsdauer

1. Diese Allgemeinverfügung tritt am 10.02.2022 in Kraft und mit Ablauf des 02.03.2022 außer Kraft.

2. Die  Allgemeinverfügung  wird  im  Hinblick  auf  die  Entwicklung  des  Infektionsgeschehens  fortlaufend  auf  ihre
Wirkung und Erforderlichkeit überprüft.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Jena, Am Anger 15 in 07743 Jena einzulegen.

Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. Das heißt ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§§ 28 Abs. 3
i.V.m.  16  Abs.  8  IfSG,  §  80  Abs.  2  S.  1  Nr.  3  Verwaltungsgerichtsordnung).  Dies  bedeutet,  dass  die
Allgemeinverfügung  auch  dann  befolgt  werden  muss,  wenn  sie  mit  einem Widerspruch  angegriffen  wird.  Beim
Verwaltungsgericht Gera, Rudolf-Diener-Straße 1 in 07545 Gera kann die Anordnung der aufschiebenden Wirkung
eines Widerspruchs beantragt werden.

Hinweise:

Gemäß  §  41  Abs.  4  Satz  1  ThürVwVfG  ist  nur  der  verfügende  Teil  der  Allgemeinverfügung  öffentlich
bekanntzumachen. 

Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG dar. Diese
kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden.

Die Begründung dieser Allgemeinverfügung kann bei der Stadt Jena, Fachdienst Recht, Am Anger 15 in 07743 Jena,
Zimmer 01_06 (1. OG) – nach telefonischer Vereinbarung – während der Öffnungszeiten montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr eingesehen werden. Die Begründung kann ferner
unter jena.de/corona eingesehen werden.

Jena, den 09.02.2022

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER

gez. Dr. Thomas Nitzsche (Siegel)
(Oberbürgermeister)


